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Der EWSA äußert sich zu den Europäischen Betriebsräten: Bei der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer grenzüberschreitend operierender Unternehmen sind schnelle und ganz konkrete Verbesserungen nötig
Der EWSA verabschiedete am 4. Dezember 2008 eine Stellungnahme zum Vorschlag für eine Richtlinie über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats in grenzüber​schreitend operierenden Unternehmen. 
Es handelt sich um eine Neufassung der entsprechenden Richtlinie von 1994, die auf die Verbesse​rung der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer auf grenzübergreifender Ebene sowie auf die Erhöhung der Anzahl europäischer Betriebsratsgründungen abzielte. Seit 1994 wurden – bei ca. 2.400 dafür in Frage kommenden Unternehmen - nur 841 Europäische Betriebsräte  gegründet, die 14,5 Millionen Arbeitnehmer repräsentieren, sodass diese auf grenzübergreifender Ebene unterrich​tet und angehört werden. Dieses Ergebnis ist wenig zufriedenstellend, und der Ausschuss fordert eine möglichst schnelle Annahme der Neufassung, da die geltende Richtlinie in hohem Maße unzu​reichend ist.
Der Ausschuss betont, wie wichtig die  Einbindung der Arbeitnehmer in eine gute Unternehmens​führung angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftskrise ist und bekräftigt, dass eine solche Unter​nehmensführung nicht hinderlich ist, sondern im Gegenteil einen Wettbewerbsvorteil der Unterneh​men darstellt. Frau Batut (Gruppe II, "Arbeitnehmer", Frankreich) nannte es "Fortschritt  durch Dialog".
Die Abstimmung erfolgte kurz vor der Annahme der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Kommissionsvorschlag, die für den 16. Dezember 2008 vorgesehen ist. Weiterhin steht das Thema auf der Agenda der Tagung des Rates  "Beschäftigung und soziale Angelegenheiten" am 17. Dezember 2008.
Die Reaktion des Ausschusses auf die von den Sozialpartnern in ihrem gemeinsamen Schreiben im August beschriebene "Minimallösung" ist nicht ausschließlich positiv, sondern der EWSA weist auch auf Widersprüche zwischen den von der Kommission genannten Zielen und dem Inhalt des Vor​schlags hin. Dabei wird zur Steigerung der Effektivität und Effizienz bei der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer der Schwerpunkt auf bestimmte konkrete Punkte des Richtlinienent​wurfs gelegt.
Der Berichterstatter, Herr Greif (Gruppe II, "Arbeitnehmer", Österreich), hat insbesondere betont, dass die künftige Richtlinie die zeitgerechte Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer eindeutig sicherstellen müsse. Das heißt, dass Unterrichtung und Anhörung  während des Entschei​dungsfindungsprozess der Unternehmensführung erfolgen müssen, und nicht erst, wenn die Umsetzung von Entscheidungen bereits bevorsteht. Weiterhin hat er betont, dass das Recht aller Arbeitnehmer auf Unterrichtung und Anhörung (das in Artikel 27 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgeschrieben ist) nicht gewahrt wird, wenn - wie von der Kommission vor​gesehen - eine Mindestanzahl von Arbeitnehmern für die Gründung eines Europäischen Betriebsra​tes vorgesehen ist.
Der Ausschuss hat sich mit der Verabschiedung der Stellungnahme mit 106 von 146 Stimmen  ein​deutig für die Ausweitung einer sozial verantwortlichen Unternehmensführung in der Europäischen Union ausgesprochen.
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	Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) gewährleistet die Vertretung der verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Bereiche der organisierten Zivilgesellschaft. Er ist eine beratende Versammlung und wurde 1957 durch die Römischen Verträge errichtet. Die beratende Funktion des EWSA ermöglicht es seinen Mitgliedern und damit auch den Organisationen, die diese vertreten, am Beschlussfassungsprozess der Gemeinschaft teilzuhaben. Dem Ausschuss gehören 344 Mitglieder an, die vom Rat ernannt werden.
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